An das

Büro für Technikfolgen-Abschätzung
beim Deutschen Bundestag (TAB)

E-Mail: buero@tab-beim-bundestag.de

Administrative Angaben zum Angebot an den Deutschen Bundestag zum Thema:

„   “
	Anbieter
	Unterzeichnungsberechtigter

(Funktion, Titel, Vor- und Nachname des Unterzeichnungs-
berechtigten, der die Einrichtung vertritt)

	
	

	
	

	Titel des Gutachtens

	„   “

	Bearbeitungszeitraum
	Datierung des Angebots

	von: 
	bis: 
	

	Zwischenberichterstattung*
	Abgabetermin des Gutachtens

	ja  [  ]
	nein  [  ]
	

	Kostenkalkulation (Personal-/Sachmittel)**
	Summe netto
	USt-Satz
	USt-Anteil
	Summe brutto

	a) Personalkosten
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	b) Sachmittel
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Summe
(Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer unbedingt gesondert
ausweisen bzw. Erklärung darüber, nicht mehrwertsteuerpflichtig zu sein.)
	
	
	
	

	Reisekosten***
	

	Bankverbindung

	Kontoinhaber
	
	Kontonummer
	

	BLZ (BIC/IBAN)
	
	Bank
	


*
Wird eine Abschlagszahlung gewünscht, vermerken Sie bitte in Ihrem Angebot etwa Folgendes: „Eine Zwischenberichterstattung ist in Absprache mit dem TAB vorgesehen.“
Der Vertrag sieht dann vor, dass 1/3 bei Abnahme des Zwischenberichts ausgezahlt wird.
**
Bei den Personalmitteln sollten der zugrundegelegte Zeitaufwand und die dafür veranschlagten Sätze genannt werden. Der Betrag für Sachmittel muss entweder den Zusatz „netto“ (falls ohne MwSt. kalkuliert) oder „brutto“ (falls mit MwSt. kalkuliert) enthalten.

***
Werden Reisen gesondert kalkuliert,  legt der Deutsche Bundestag Wert auf die Gründe von Reisen sowie die Spezifizierung nach dem Reiseziel. Die Kosten dürfen pauschal geschätzt, sollten aber entsprechend plausibel sein. Als Kilometerpauschale sind max. 0,22 Euro/km sowie max. 24,00 Euro/24 h als Tagessatz zulässig.

Die Auftragssumme aus Personal- und Sachmitteln wird als Selbstkostenfestpreis behandelt! Dagegen werden die im Angebot gesondert aufgeführten Reisekosten nur gegen Nachweis erstattet. Die Abrechnung kann erst mit der Vorlage der Schlussrechnung vorgelegt werden.

